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Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: 18–30 Jahre

•	 deutsche Staatsangehörigkeit

•	 Besitz des Working Holiday Visums

•	 mindestens gute Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch (je nach Dauer des Sprachkurses,
	 kostenloser Einstufungstest mit 
	 anschließendem Telefoninterview durch 
	 unsere Partnerschule erforderlich)

•	 Anmeldung mindestens 8 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Abschluss einer Kranken-, Unfall- und 
	 Haftpflichtversicherung

Programmbeschreibung Arbeitspraktikum 
und Sprachkurs
Kursdauer: mindestens 4 Wochen Sprachkurs 
und 4–12 Wochen Praktikum
Kursstärke: in der Regel 13, max. 18 
Teilnehmer
Unterkunft: Einzelzimmer in einer Privat-
unterkunft als einziger deutschsprachiger Gast, 
Halbpension

Praktikumsbereiche: Business Associations, 
Arts, Hotels, Retail/Customer Service, Event 
Marketing, Human Resources, Marketing/
Marketing Research, Finance, Sports/
Recreation, Child Care/Day Care, Health Care/
Elderly, Education, Non-profit/Social Program, 
Environmental Protection/Sustainability, Radio, 
Tourism, International Trade, Travel Agency 
(weitere Bereiche auf Anfrage)

Termine
Anreise/Abreise: Sonntag/Sonntag
Kursbeginn: 07.11./05.12.2011/03.01./
30.01./27.02./26.03./23.04./21.05./18.06./
16.07./13.08./10.09./08.10./05.11./
03.12.2012. Andere Anfangstermine 
nach Absprache.
Kein Unterricht: 26./27.12.2011/02.01./ 
26.01./06.04./09.04./25.04./07.05. (Brisbane)/ 
11.06./06.08. (Sydney)/15.08. (Brisbane)/
01.11. (Sydney)/25./26.12.2012. 
Ausgefallener Unterricht wird nicht 
nachgeholt.

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – 

SYD-SP + BNE-SP

•	 Unterricht (inkl. Einstufungstest)

•	 Lehrbücher (auf Leihbasis, Pfand: 120 AUD, ca. 90 €)

•	 Praktikumsvermittlung

•	 Betreuung während des Praktikums

•	 Teilnahmebescheinigung des Praktikumsbetriebs

	 und der Sprachschule

PREISE SPRACHKURS UND PRAKTIKUM 4 WO + PRAKTIKUM 6 WO + PRAKTIKUM 8 WO + PRAKTIKUM VERL.-WO SPRACHKURS

SYD-SP 1.900 € 2.365 € 2.795 € 300 €

BNE-SP 1.695 € 2.140 € 2.495 € 280 €

PREISE UNTERKUNFT SYDNEY

Gastfamilie, Halbpension pro Woche 190 €

Zusatznacht 30 €

Unterkunftsvermittlung einmalig 165 €

Flughafentransfer (einfach) 100 €

PREISE UNTERKUNFT BRISBANE

Gastfamilie, Halbpension pro Woche 170 €

Zusatznacht 25 €

Unterkunftsvermittlung einmalig 155 €

Flughafentransfer (einfach) 115 €

Kurzstudium in Sydney oder 
Brisbane: 
An unserer Partnerschule können 
Sie auch ein Diplom in den Bereichen 
Marketing, International Business oder 
International Trade erwerben. 

Nähere Informationen hierzu 
erhalten Sie unter praktika@cdc.de 
oder Tel. 0221/16 26-315.

Universitätscampus St. Lucia
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Fachpraktikum in Australien – Für Studenten und Hochschulabsolventen mit fortgeschrittenen Englischkenntnissen bieten wir ein 4- bis 
26-wöchiges Fachpraktikum in Australien an! Sie erhalten einen individuell zugeschnittenen Trainingsplan, der Ihre Praktikumserfahrung 
optimal auf Ihre Ziele ausrichtet. Praktikumsbereiche: Accounting, Advertising, Banking, Bio-pharmacy, Business Administration, Non-profit, 
Education, Engineering, Health, Tourism, Human Resources, Import/Export, IT, Journalism, Law, Marketing, Pharmaceutical, Psychology, Public 
Relations, TV/Film (weitere Bereiche auf Anfrage). Einsatzorte: Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Darwin, Brisbane, Cairns. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter praktika@cdc.de, Tel. 0221/16 26-315 oder auf unserer Website 
www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – SYD-P

•	 Praktikumsvermittlung

•	 Betreuung während des Praktikums

•	 Teilnahmebescheinigung des Praktikumsbetriebs

PREISE PRAKTIKUM

SYD-P 895 €

PREISE UNTERKUNFT

Gastfamilie, Halbpension pro Woche 190 €

Unterkunftsvermittlung einmalig 180 €

Flughafentransfer (einfach) 85 €

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

Sydney

SYD-P		  Arbeitspraktikum 

Praktikumsvermittlung ohne Sprachkurs 
für Teilnehmer mit sehr guten 
Englischkenntnissen

Sie verfügen bereits über fortgeschrittene Eng-
lischkenntnisse? Dann können Sie direkt ins 
Praktikum starten! Sie lernen dabei nicht nur die 
Arbeitsabläufe in einer australischen Organisation 
kennen, Sie erweitern auch Ihre Sprachkenntnisse 
„on the job“ und eignen sich Wissen und Kontakte 
an, die für Ihre Karriereplanung von unschätz-
barem Wert sein können.

Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: 18–30 Jahre

•	 deutsche Staatsangehörigkeit

•	 Besitz des Working Holiday Visums

•	 mindestens obere Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch zu Praktikumsbeginn (B2, 
	 kostenloser Einstufungstest durch die 
	 Carl Duisberg Centren erforderlich)

•	 theoretische oder praktische Vorkenntnisse 
	 im gewünschten Praktikumsbereich sind 
	 von Vorteil

•	 Anmeldung mindestens 12 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Abschluss einer Kranken-, Unfall- und 
	 Haftpflichtversicherung

Programmbeschreibung Arbeitspraktikum
Praktikumsdauer: 12–24 Wochen
Unterkunft: Einzelzimmer Gastfamilie, 
Halbpension
Praktikumsbereiche: Marketing, Event 
Management, PR, Human Resources, Finance, 
Accounting, Administration, IT, E-Commerce, 
Hotel/Catering, Tourism, Education, Graphic 
Design, Media (weitere Bereiche auf Anfrage)

Termine
Praktikumsbeginn: jeden Montag möglich 
(außer an australischen Feiertagen); aufgrund 
der Ferienzeiten der Australier ist ein Prakti-
kumsbeginn im Dezember fast unmöglich
Anreise/Abreise: Samstag oder Sonntag, 
Abreise gleicher Tag wie Anreise
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Jedes Jahr zieht es unzählige junge Menschen 
zum berühmten Work&Travel-Aufenthalt nach 
Australien.

AUS-WTP 		  Work & Travel

•	 beliebig kombinierbar mit den auf Seite 34 
	 aufgeführten Sprachkursen  

•	 für Teilnehmer mit sehr guten Englisch- 
	 kenntnissen auch ohne Sprachkurs möglich

Genießen Sie die Freiheit, den roten Kontinent 
zu bereisen, zu jobben, Leute aus aller Welt ken-
nen zu lernen, zu bleiben, wo es Ihnen gefällt, 
und nach einer Weile wieder weiterzuziehen. In 
Gastronomie und Touristik, Industrie und Land-

wirtschaft können Sie bezahlte Tätigkeiten finden 
und wertvolle praktische Erfahrungen sammeln.

Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: 18–30 Jahre

•	 deutsche Staatsangehörigkeit

•	 Besitz des Working Holiday Visums

•	 mindestens obere Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch (B2, kostenloser Einstufungstest 
	 durch die Carl Duisberg Centren 
	 erforderlich)

•	 Anmeldung mindestens 4 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 branchenspezifische Arbeitserfahrung ist 
	 von Vorteil (in der Gastronomie und im Büro 
	 häufig unumgänglich)

•	 Selbstständige Suche eines Jobs vor Ort 

•	 Dienstleistungsmentalität

•	 Motivation, Offenheit und Flexibilität in 
	 Bezug auf den Einsatzbereich

•	 Abschluss einer Kranken-, Unfall- und 
	 Haftpflichtversicherung

•	 Nachweis über finanzielle Mittel von 
	 5.000 AUD (ca. 3.800 €), zu erbringen bei 
	 Visumsantrag/Einreise

Programmbeschreibung Work & Travel
Programmdauer: i.d.R. mindestens 4–6 
Monate, maximal 12 Monate 
Verdienst: i.d.R. zwischen 15 und 
20 AUD pro Stunde (ca. 11–16 € pro 
Stunde, abzüglich 29% Steuer), ggf. plus 
Trinkgeld

Neu!

Fun Week: 
Sightseeing, Surfen, Strandspaß, Barbecue, Wine Tasting, Hafenrundfahrt und vieles mehr – unsere Partneragentur bietet ein zusätzlich buchbares 
Deluxe-Paket für den perfekten Start Ihres Australienaufenthaltes an. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter praktika@cdc.de oder 
Tel. 0221/16 26-315. 



33

Australien

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – AUS-WTP

•	 Flughafentransfer bei Ankunft in Sydney

•	 3 Übernachtungen im zentral gelegenen Hostel in Sydney 

•	 Orientation Meeting in Sydney

•	 Eröffnung eines australischen Bankkontos schon vor Ausreise

•	 Beantragung der australischen Steuernummer und Beratung in Steuerangelegenheiten

•	 Australische SIM-Karte

•	 Unterstützung bei der Arbeitssuche durch eigene Arbeitsagentur unseres Vermittlungspartners

•	 Zugang zur Online-Plattform für die Arbeitssuche schon vor Ausreise

•	 Jobangebote per E-Mail

•	 Postaufbewahrung und -weiterleitung innerhalb Australiens

•	 Gepäckaufbewahrung

•	 Internetzugang sowie Fax-, Druck- und Kopiermöglichkeit in Sydney (Internet auch in weiteren Orten)

•	 24-Stunden-Notfallnummer

•	 Work&Travel-Mitgliedskarte für Zugang zum breiten Angebot an Freizeitaktivitäten in Sydney

•	 Vergünstigte Preise bei diversen Touristenattraktionen und Reiseangeboten

•	 Information und Beratung vor Ort: Unterkunft, Mietwagen, Reisen, Events etc.

•	 Hilfestellung bei Abschluss einer Reiseversicherung

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

Die Erfahrung zeigt, dass das Niveau der Arbeitsbe-

reiche stark von Ihren Sprachkenntnissen abhängig 

ist. Wir empfehlen Ihnen deshalb zur Vorbereitung 

einen 2–4-wöchigen Sprachkurs an einer unserer 

Partnerschulen in Sydney, Perth oder Cairns. 

UNSER TIPP

PREISE WORK & TRAVEL

AUS-WTP 595 €

WWOOF-Mitgliedschaft (World-Wide Opportunities on Organic Farms) 40 €

Zusatzübernachtung Hostel 25 €

Mögliche Arbeitsbereiche: Factory, 
Warehouse, Labour, Office, Call Centre, Bar, 
Café, Restaurant, Backpacker, Farm
Unterkunft: Sie erhalten Tipps vor Ort, um 
sich eine Unterkunft zu suchen.

Termine
Anreise/Abreise: individuell
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Sprachkurse in Sydney, 
Perth oder Cairns

Unsere Partnerschule bietet Sprachkurse sowohl 
in Sydney, Perth als auch Cairns an. In Sydney 
können Sie wählen zwischen den Standorten in 
der Innenstadt oder im schönen Vorort Manly 
(direkt am Strand). Die internationale Mischung 
der Teilnehmer, die auch aus verschiedenen asi-
atischen Ländern kommen, ermöglicht vielfäl-
tige internationale Kontakte. Vielleicht sind Ihre 
Mitstudenten aus Malaysia oder Japan schon in 
wenigen Jahren Ihre Geschäftspartner?

SYD-I 		  Intensivkurs Englisch
				    20 UStd. à 60 Min. pro Woche

SYD-BE 		 Intensive Business English 
				    Training
				    20 UStd. à 60 Min. pro Woche
Besonderheit bei SYD-BE: LCCI Sprachprüfung 
am Kursende möglich (London Chamber 
of Commerce and Industry): Anmeldung 
und Bezahlung vor Ort während der 1. 
Kurswoche

Alter: mindestens 18 Jahre
Vorkenntnisse: mindestens Grundkenntnisse 
(A1), für Intensive Business English mindestens 
Mittelstufenkenntnisse (B1)

Programmbeschreibung Sprachkurse
Kursdauer: SYD-I: ab 2 Wochen, 
SYD-BE: 8 Wochen
Kursstärke: in der Regel 10–12, max. 15 
Teilnehmer 
Unterkunft: Einzelzimmer in einer Privatun-
terkunft als einziger deutschsprachiger Gast, 
Halbpension, am Wochenende Vollpension. 
Alternative Unterkünfte gegen Aufpreis nach 
Verfügbarkeit.

Termine
Anreise/Abreise: Samstag oder Sonntag/
Samstag
Kursbeginn: 
SYD-I: jeden Montag möglich (außer an 
australischen Feiertagen)
SYD-BE Manly: 26.03./16.07./05.11.2012
SYD-BE City: 30.01./26.03./21.05./16.07./ 
10.09./05.11.2012
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob 
Sie den Unterricht in Sydney-City oder Manly 
bevorzugen.
Kein Unterricht: 24.12.2011–02.01.2012/ 
26.01./06.04./09.04./25.04./11.06./01.10./ 
22.12.2012–02.01.2013. Ausgefallener 
Unterricht wird nicht nachgeholt.
Starttermine und Preise für Perth und Cairns 
auf Anfrage.

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – SYD-I/SYD-BE

•	 Unterricht (inkl. Einstufungstest)

•	 Teilnahmebescheinigung der Schule

Brisbane: Englisch lernen an der University of Queensland
Die renommierte University of Queensland ist eine der führenden Universitäten 
Australiens. Der Hauptcampus im Vorort St. Lucia erstreckt sich in weitläufigen, grünen 
Parkanlagen entlang des Brisbane River. Mit dem Studentenausweis der Universität 
können Sie alle studentischen Einrichtungen auf dem Campus wie Bibliothek, 
Sportzentren etc. nutzen. Sie können zwischen einem Intensivkurs Englisch und English 
for International Business Communication wählen. Nähere Informationen hierzu erhalten 
Sie unter praktika@cdc.de oder Tel. 0221/16 26-315 oder auf unserer Website 
www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

PREISE SPRACHKURS USTD./WO 2WO 4WO 8WO 12WO VERL. WO

SYD-I 20 695 € 1.270 € 2.195 € 3.255 € 285 €

SYD-BE 20 2.195 €

PREISE UNTERKUNFT

Gastfamilie, Halbpension pro Woche 180 €

Zusatznacht 30 €

Unterkunftsvermittlung einmalig 180 €

SONSTIGES ZUSATZNACHT

Lehrmaterial je nach Kurslänge 77 AUD–132 AUD (ca. 55–100 €)

Flughafentransfer (einfach) 100 €

Günstiger: Taxi zur Gastfamilie ca. 55 –75 €



Kundenservice: Tel: + ()  /     • E-Mail: kundenservice@hueber.de

Weitere Informationen zu unseren Selbstlernmaterialien, Bestellmöglichkeiten, 
Musterseiten und Hörproben fi nden Sie unter www.hueber.de/sprachen-lernen

Englisch ganz leicht Business Talk

Englisch ganz leicht Business Talk richtet sich an fortgeschrittene Lernende, die 
berufsbezogene Englischkenntnisse in allen wichtigen Bereichen des Geschäfts-
lebens aufbauen möchten. 

Mit den vier Audio-CDs, die ein Lernen ohne Buch ermöglichen, können Berufstätige 
ihre berufsbezogenen Englischkenntnisse unterwegs ausbauen. Dabei werden die 
Aussprache und Ausdrucksfähigkeit trainiert. 

Englisch ganz leicht Business Talk
 Audio-CDs ( Min.),  Begleitbuch ( Seiten)
ISBN ––––
 , (D) ∆

EX-word EW-G7000C – Business und Reisen

Die Premiumklasse in Farbe – das elektronische Wörterbuch EX-word EW-GC 
wiegt gerade einmal  g und enthält den Wortschatz von  professionellen Nach-
schlagewerken zu den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und 
Deutsch. Das EX-word EW-GC bietet darüber hinaus folgende Features:

Supergroßes und hochaufl ösendes TFT-Farbdisplay mit , cm Diagonale
Synthetische Sprachausgabe und natürliche Stimmwiedergabe für 
ca. . Wörter in Englisch
Vielfältige Suchfunktionen

 
EX-word EW-G7000C von CASIO
ISBN ––––
 , (D) ∆
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Spanien Italien

MAD-P	 	 Sprachkurs und 
				    Arbeitspraktikum in Madrid 

Spanien, das vor allem durch jede Menge 
Sonnenschein, durch Flamenco-Musik und 
Stierkämpfe bekannt ist, hat noch viel mehr 
zu bieten: Freuen Sie sich auf eine einzigar-
tige Mischung aus arabischer und abend-
ländischer Kultur genauso wie auf schöne 
Landschaft – und natürlich auf die gelassene 
Ruhe und fröhliche Lebensart der Spanier!

Madrid ist für Spanienliebhaber ein unbedingtes 
Muss! Hier verbinden sich Zeugnisse einer gro-
ßen Kultur mit sehr lebendiger Gegenwart. Über 
den engen Straßen, die sich von der Calle Mayor 
nach Süden schlängeln, liegt auch heute noch 
etwas von der Stimmung längst vergangener 
Tage. Gleichzeitig ist Madrid eine moderne und 
weltoffene Stadt, in der sich das Leben überwie-
gend auf der Straße abspielt: auf den Boulevards 
und Plazas genauso wie in den zahlreichen Cafés 
und Kneipen. 

Das Ziel dieses Programms ist es, Ihre Sprach-
kenntnisse während eines Praktikums in einem 
Unternehmen in Madrid zu verbessern. Sie wer-
den entsprechend Ihrer Fähigkeiten, Neigungen 
sowie Studien- und/oder Berufserfahrung einen 
Praktikumsplatz erhalten und haben somit die 
Gelegenheit, nicht nur Ihre Sprachfertigkeit zu 
verbessern, sondern darüber hinaus Arbeits-
erfahrung in einem spanischen Unternehmen 
zu erlangen.

Programmdauer: mindestens 4 Wochen Sprach-
kurs, im Anschluss mindestens 8 Wochen Prak-
tikum
Vorkenntnisse: Mindestens Mittelstufenkennt-
nisse Spanisch (B1)
Praktikumsbereiche: Administración de 
Empresas, Bancas y Finanzas, Marketing y Ven-
tas, Secretaría, Periodismo, Turismo y Hostelería, 
Organizaciones No-Gubernamentales (weitere 
Bereiche auf Anfrage)

Sie können nach dem Sprachkurs in Madrid Ihr 
Praktikum auch in San Sebastián oder Valencia 
absolvieren. 
Nähere Informationen zu diesem Programm 
erhalten Sie unter praktika@cdc.de oder 
Tel. 0221/16 26-315.

MIL-P + FIR-P   		  Sprachkurs und Arbeits- 
							       praktikum in Mailand 
							       oder Florenz

Es zieht Sie doch eher nach Italien? Auch in 
Florenz oder Mailand können Sie ein Kombi-
Programm von Sprachkurs und Praktikum 
absolvieren. 

Genießen Sie mediterrane Köstlichkeiten und 
weltbekannte Opernmelodien vor traumhafter 
Kulisse. Lassen Sie sich von Sonne, Land und 
Leuten verzaubern und erleben Sie das „Dolce 
Vita“ der Italiener.
Programmdauer: 4 bis 24 Wochen Sprachkurs, 
anschließend 8 bis 16 Wochen Praktikum
Praktikumsbereiche: Tourismus, Gastronomie, 
Import/Export, Textilindustrie, Lederindustrie, 
Architektur, Jura, Theater, Design- und Fotostu-
dios (weitere Bereiche auf Anfrage)
Nähere Informationen zu diesem Programm 
erhalten Sie unter praktika@cdc.de oder 
Tel. 0221/16 26-315.
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Das „schönste Ende der Welt“ ca. 2.000 km südöstlich von Australien 
zeigt sich mit einer faszinierenden landschaftlichen Vielfalt von 
Stränden und Vulkanlandschaften mit aktiven Geysiren bis hin zu 
Gletschern, Fjorden und Regenwäldern. Die Natur prägt den 
Lebensrhythmus der Neuseeländer, die Ihnen sehr gastfreundlich 
und ohne Hektik begegnen werden. Das Wochenende ist Outdoor-
Aktivitäten in der Natur gewidmet. Besucher sind dabei herzlich 
willkommen! 

Auckland

Die „City of Sails“ (mit der vermutlich größten 
Segelbootdichte pro Kopf weltweit) und heim-
liche Hauptstadt Neuseelands hat sich in den 
letzten Jahren zu einer modernen, „hippen“ 
Weltstadt entwickelt, die von Globetrottern 
mit anderen Metropolen wie Kapstadt und San 
Francisco verglichen wird. Auch ein weltweites 
Ranking in Sachen Lebensqualität ordnet die 
Metropole unter die Top 10 der Weltstädte 
direkt nach Vancouver und Sydney ein. 

AKL-P	 	 Intensivsprachkurs mit 
				    Arbeitspraktikum in Auckland 
				    28 UStd. à 45 Min. pro Woche

Unsere Partnerschule liegt nicht weit von der 
Innenstadt entfernt am Rande eines großen 
Parks. In modernen, hellen Räumen werden Sie 
mit Hilfe kompetenter Lehrer Ihre Sprachkennt-
nisse vertiefen. Im Anschluss an den Sprachkurs 
absolvieren Sie das Praktikum in einem Unter-
nehmen in Auckland und können so Ihre neu 
erworbenen Sprachkenntnisse unmittelbar in 
die Tat umsetzen.

Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: 18–30 Jahre

•	 deutsche Staatsangehörigkeit

•	 Besitz des Working Holiday Visums

•	 mindestens gute Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch (je nach Dauer des Sprachkurses, 
	 kostenloser Einstufungstest durch die 
	 Carl Duisberg Centren erforderlich)

•	 Anmeldung mindestens 12 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Praktikumsbereiche: Education, Hotel & 
	 Catering, Leisure & Sport, Marketing, 
	 Charities & Non-Profit Organisations, 
	 Public Relations, Travel & Tourism 
	 (weitere Bereiche auf Anfrage)

Auckland bei Nacht
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							       Petra Nieder machte ein Praktikum in der 
							       Filmbranche in AUCKLAND:

							       „Meine 8 Wochen in Auckland gehören definitiv zu den schönsten 
							       Auslandsaufenthalten, die ich je gehabt habe.
							     
							       Meine Tätigkeiten beim Praktikum waren zum Teil die, die ich hier in 
							       Deutschland auch verrichte, aber ich hatte das erste Mal die Möglichkeit, 
meinen Beruf mit Abstand zu betrachten, und gehe jetzt mit jeder Menge Ideen und Anregun-
gen wieder zurück in meinen Job. Auckland ist eine Wahnsinns-Stadt, in der man stundenlang 
shoppen, sich ins Nachtleben stürzen, aber auch an einsamen Stränden schwimmen, segeln 
oder schnorcheln kann. 

Ich fange bereits wieder an, Geld zu sparen, damit ich hoffentlich nächstes Jahr meine 
Gastfamilien und Freunde besuchen kann!"

Neuseeland

Auckland

Programmbeschreibung Sprachkurs mit 
Arbeitspraktikum
Programmdauer: mindestens 2 Wochen 
Sprachkurs und mindestens 4 Wochen Prakti-
kum (wir empfehlen eine Praktikumsdauer von 
mindestens 8 Wochen)
Kursstärke: in der Regel 12, max. 15 
Teilnehmer

Unterkunft: Einzelzimmer in einer Privat-
unterkunft als einziger deutschsprachiger Gast, 
Halbpension, am Wochenende Vollpension, 
oder Einzelzimmer im Apartment, geteiltes 
Bad, Selbstverpflegung 
Alternativ: Einzelzimmer im Apartment, 
geteiltes Bad, Selbstverpflegung 

Termine
Anreise/Abreise: Samstag/Samstag
Kursbeginn: jeden Montag möglich (außer an 
neuseeländischen Feiertagen)
Kein Unterricht: 24.10./26.12.2011–
09.01.2012/30.01./06.02./06.04./09.04./25.04./ 
04.06./22.10./24.12.2012–06.01.2013. 
Ausgefallener Unterricht wird nicht nachgeholt.

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – AKL-P

•	 Unterricht (inkl. Einstufungstest)

•	 Lehrmaterial

•	 Praktikumsvermittlung und Betreuung während

	 des Praktikums

•	 Teilnahmebescheinigung der Schule und des 

	 Praktikumsbetriebs

PREISE PRAKTIKUM 2 WO + PRAKTIKUM 4 WO + PRAKTIKUM

AKL-P 1.675 € 2.095 €

SONSTIGES

4 Verlängerungswochen Sprachkurs 895 €

Flughafentransfer (einfach) 60 €

günstiger: Bus in die Innenstadt Aucklands (ca. 20 NZD/12 €), von dort mit dem Taxi zur Unterkunft
Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

PREISE UNTERKUNFT PRO WO PRO NACHT

Gastfamilie, Halbpension 140 € 30 €

Einzelzimmer Apartment, Selbstverpflegung ab 140 € auf Anfrage

Unterkunftsvermittlung einmalig 120 €
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Das Reich der Mitte zählt mittlerweile zu den größten Exportnationen der 
Welt und hat in den letzten Jahren für internationale Unternehmen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Natürlich sind deshalb in vielen Branchen 
Bewerber mit Erfahrungen mit der chinesischen Sprache und (Arbeits-)
Kultur sehr gerne gesehen. Über unser Praktikumsprogramm in Ostchina 
haben Sie die Möglichkeit, eben diese Erfahrungen zu sammeln und einen 
Auslandsaufenthalt der besonderen Art zu erleben. 

Erleben Sie das etwas andere China: Die 
Badeorte Qingdao und Zhuhai bieten einen 
angenehmen Kontrast zu dem hektischen 
Charme der Großstädte Shanghai und  
Beijing: Entspannen Sie nach getaner Arbeit 
am Strand und genießen Sie die eindrucks-
volle Küstenlandschaft!

CHN-P	 	 Arbeitspraktikum in Qingdao 
				    oder Zhuhai

•	 beliebig kombinierbar mit den aufgeführten 
	 Sprachkursen

Qingdao hat ca. 2,6 Millionen Einwohner und 
besitzt den drittgrößten Hafen der Welt. Mit langen 
feinen Sandstränden zählt Qingdao zu den belieb-
testen Badeorten der Chinesen. Und wenn Sie auch 
die Metropolen kennen lernen wollen: Shanghai 
und Beijing sind nur eine Flugstunde entfernt!
Zhuhai hat ca. 1,5 Millionen Einwohner und ist 
auch bekannt als „Stadt der 100 Inseln“ – auf denen 
sowohl Einwohner als auch Besucher gerne dem 
Alltag entkommen, sei es beim Baden, Surfen, 
Angeln oder Wasserski-Fahren. Gleichzeitig ist es 
nur ein kurzer Weg bis zur glitzernden Welt Macaos, 
dem „Monte Carlo des Ostens“.
Über unsere Partneragentur vor Ort können wir 
Ihnen Praktika in den unterschiedlichsten Bran-
chen vermitteln. Bei den Unternehmen handelt es 
sich sowohl um internationale Unternehmen mit 
Niederlassung in den jeweiligen Städten als auch 
um chinesische Firmen. Erste Chinesischkennt-
nisse sind von Vorteil, allerdings gibt es auch die 
Möglichkeit, das Praktikum komplett in Englisch 
zu absolvieren.

Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: mindestens 18 Jahre

•	 mindestens obere Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch (B2, kostenloser Einstufungstest 
	 durch die Carl Duisberg Centren erforder- 
	 lich), Chinesischkenntnisse sind hilfreich

•	 theoretische oder praktische Vorkenntnisse 
	 im gewünschten Praktikumsbereich sind 
	 von Vorteil

•	 Anmeldung mindestens 12 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Flexibilität und Offenheit im Bezug auf eine 
	 oft völlig fremde Kultur und Arbeitsweise

Programmbeschreibung Arbeitspraktikum
Praktikumsdauer: ab 4 Wochen
Unterkunft: Ein-Zimmer-Apartment oder Ein-
zelzimmer in Privatunterkunft mit Halbpension 
(westlicher Standard) 
Arbeitsbereiche: Law, Consulting, Textile, IT, 
Finance, Logistics, Hotel, Media/Marketing, 
Architecture, Education, Translating, Import/
Export (weitere Bereiche auf Anfrage)

Termine
Praktikumsbeginn: jeden Montag möglich 
(außer an chinesischen Feiertagen)

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – CHN-P

•	 Praktikumsvermittlung

•	 Betreuung während des Praktikums

•	 Teilnahmebescheinigung des Praktikumsbetriebs

•	 Unterkunftsvermittlung

•	 Transfer vom Flughafen zur Unterkunft

•	 Handykarte (mit Startguthaben von 100 RMB)

•	 Englisch-Chinesisch-Wörterbuch

•	 Local Guide Book

•	 Unterlagen zur Visumsbeantragung

PREISE PRAKTIKUM

CHN-P 590 €

PREISE UNTERKUNFT* PRO WO

Apartment, Selbstverpflegung pro Woche 180 €

Gastfamilie, Halbpension pro Woche 115 €
*Bei längeren Aufenthalten sowie für Studenten sind Rabatte möglich.

Qingdao und Zhuhai
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Sprachkurse in Shanghai 
und Beijing

Shanghai: Die moderne Millionenmetropole 
Shanghai hat in ihrer Entwicklung einen Sprung 
aus dem 19. gleich ins 21. Jahrhundert gemacht. 
Das neue Viertel Pudong strahlt mit haushohen 
Leuchtreklamen. Nur wenige Autominuten weiter 
geraten die Besucher dann unversehens in ein 
Altstadtviertel mit seinen farbenfrohen Straßen-
märkten, Rikschafahrern und Teehäusern. Die 
multikulturelle Vielfalt wird Sie faszinieren!
Die modern und nach westlichen Standards ein-
gerichtete Schule liegt, genau wie die Student 
Residence (Apartments), mitten in der Innenstadt 
von Shanghai, ganz in der Nähe der Einkaufs-
straße Nanjinglu. 
Beijing: Die Hauptstadt Chinas beeindruckt durch 
ihre schier unglaubliche Größe und die Vielfalt der 
Stadtbezirke. Neben alten traditionellen Vierteln 
wachsen überall moderne Stadtteile. Mittendrin 
und verstreut liegen Paläste und Türme, die als 
UNESCO-Kulturerebe geschützt sind, allen voran 
natürlich die ehemalige Kaiserresidenz der ver-
botenen Stadt.

Die modern eingerichtete Schule im Wen Hua 
Gong Gebäude liegt unmittelbar neben der ver-
botenen Stadt in einem ruhigen, baumbestande-
nen Innenhof, der im traditionellen chinesischen 
Stil angelegt ist. Das von uns empfohlene Guest 
House liegt nur 10–15 Gehminuten von der Schule 
entfernt. 

SHA-S + BEI-S		  Standardkurs Chinesisch
							       20 UStd à 50 Min. pro Wo

SHA-I + BEI-I	 		  Intensivkurs Chinesisch
							       30 UStd à 50 Min. pro Wo
Alter: mindestens 18 Jahre
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene

Programmbeschreibung Sprachkurse
Kursdauer: ab 2 Wochen
Kursstärke: in der Regel 6, maximal 8 (Peking) 
bzw. 10 Teilnehmer (Shanghai)
Unterkunft: 
In Shanghai: Einzelzimmer im Apartment 
(westlicher Standard), Selbstverpflegung
In Peking: Einzelzimmer im Guest House (west-
licher Standard) mit Halbpension von Montag 
bis Freitag

Termine Shanghai
Anreise/Abreise: Sonntag/Samstag
Kursbeginn: empfohlene Starttermine für 
Anfänger: 21.11./19.12.2011/16.01./20.02./
19.03./16.04./14.05./11.06./25.06./09.07./
23.07./06.08./20.08./03.09./08.10./05.11./03.12.
2012; für Teilnehmer mit Vorkenntnissen: jeden 
Montag (außer an chinesischen Feiertagen)
Kein Unterricht: 01.01./23.–27.01./04.04./ 
01.05./23.06./30.09./01.–05.10.2012

Termine Beijing
Anreise/Abreise: Sonntag/Samstag
Kursbeginn: empfohlene Starttermine für 
Anfänger: 05.12./19.12.2011/09.01./30.01./
27.02/26.03./02.04./09.04./07.05./04.06./02.07./
16.07./30.07./13.08./27.08./10.09./08.10./05.11./ 
03.12./17.12.2012; für Teilnehmer mit Vorkennt-
nissen zusätzlich möglich: 21.11./26.12.2011/ 
13.02./12.03./16.04./21.05./18.06./09.07./
23.07./06.08./20.08./17.09./22.10./19.11./ 
24.12./31.12.2012
Kein Unterricht: Ausgefallener Unterricht wird 
nicht nachgeholt.

Die Unternehmenskultur in China weicht stark von 

unseren Gewohnheiten ab. So werden Prakti-

kanten in chinesischen Unternehmen eher einer 

bestimmten Person zugeteilt, die sie während des 

Arbeitstages begleiten („job shadowing“), als dass 

sie eigenständige Arbeiten ausführen. Des Weiteren 

empfehlen wir die Unterkunft in einer Gastfamilie 

nur dann, wenn Sie bereits Grundkenntnisse der 

chinesischen Sprache mitbringen. Für Teilnehmer 

ohne Vorkenntnisse empfehlen wir die Unterkunft 

im Apartment.

BITTE BEACHTEN SIE

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – 

SHA-S+ BEI-S/SHA-I + BEI-I

•	 Unterricht (inkl. Einstufungstest)

•	 Lehrmaterial (nur in Peking)

•	 Teilnahmebescheinigung der Schule

•	 Unterkunftsvermittlung (nur in Peking)

PREISE SPRACHKURS SHANGHAI/BEIJING USTD./WO 2 WO 3 WO 4 WO 12 WO VERL.-WO

SHA-S 20 495 € 695 € 895 € 2.180 € 180 €

SHA-I 30 670 € 975 € 1.255 € 2.980 € 250 €

Hochsaisonzuschlag Sprachkurse Shanghai 01.06.–31.08.2012 10% auf Kurspreis

BEI-S 20 295 € 460 € 595 € 1.795 € 155 €

BEI-I 30 495 € 745 € 995 € 2.995 € 250 €

PREISE UNTERKUNFT SHANGHAI

Unterkunftsvermittlung einmalig 65 €

Einzelzimmer im Apartment, Selbstverpflegung, pro Woche 200 €

Hochsaisonzuschlag 01.06.–31.08.2012 10% auf Unterkunftspreis

Flughafentransfer (einfach) 50 €

PREISE UNTERKUNFT BEIJING

Einzelzimmer im Guest House, Halbpension pro Woche 310 €

Hochsaisonzuschlag (22.01.–28.01./29.04.–05.05./30.09.–06.10.2012) pro Woche 120 €

Mittelsaisonzuschlag (15.07.–18.08.2012) pro Woche 40 €

Hotelpreise auf Anfrage

Flughafentransfer (einfach) 60 €

Beijing

Shanghai
Qingdao

Zhuhai

entspannte Rikshafahrer

Qingdao
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Kaum ein anderes Land gilt als so schillernd und vielfältig! Auf dem Sub-
kontinent erwartet Sie eine facettenreiche Mixtur aus multikulturellem 
Flair und atemberaubenden Landschaften. Von friedvollen  Tempeln bis 
farbenfrohen Festivals, von schneebedeckten Bergen bis weißen Traum-
stränden, von idyllischer Dorfkulisse bis hektischer Metropole – hier können 
Sie alles erleben!  

Indien ist und bleibt ein Land der Gegensätze. 
Die allgegenwärtige Armut steht im scharfen 
Kontrast zum zunehmenden wirtschaftlichen 
Erfolg dieser aufstrebenden Handelsmacht. 
Manche lieben es, manche verzweifeln an den 
Kontrasten, aber in einer Sache ist man sich 
einig: eine Reise nach Indien ist unvergesslich!

DEL-P		  Intensivsprachkurs English mit 			 
				    Arbeitspraktikum in New Delhi
				    27 UStd. à 60 Min. pro Woche

Der Boom Indiens hält an: trotz Wirtschaftskrise 
wächst die indische Wirtschaft nahezu unge- 
bremst! Für immer mehr global agierende Unter- 
nehmen wandelt sich Indien mit zunehmender  

Geschwindigkeit zum Zukunftsmarkt. Nehmen 
Sie Teil an diesem Aufschwung und absolvieren 
Sie ein Kombi-Programm von Sprachkurs mit 
Praktikum in New Delhi.
Bei dieser Kombination verbinden Sie intensives 
Sprachtraining mit praktischer Arbeitserfahrung.  
Da Indien lange Zeit englische Kolonie war, ist 
Englisch neben Hindi nach wie vor offizielle und 
weit verbreitete Landessprache. Zunächst frischen 
Sie einige Wochen lang Ihre Englischkenntnisse 
auf, wobei Sie vor Ort Ihre Kursschwerpunkte wie 
Communication, Test Preparation oder Business 
English selbst wählen können. Außerdem können  
Sie zusätzlichen Einzel- oder Gruppenunterricht  
in der Landessprache Hindi dazubuchen. Die 
zweite Hälfte des Programms absolvieren Sie 

dann in Ihrem Praktikumsbetrieb. Auf diese Weise 
können Sie Ihre neu erworbene sprachliche und 
interkulturelle Kompetenz gleich im „Ernstfall 
Alltag“ testen.

Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: mindestens 18 Jahre

•	 mindestens gute Mittelstufenkenntnisse 
	 Englisch (je nach Dauer des Sprachkurses, 
	 kostenloser Einstufungstest mit anschlie- 
	 ßendem Telefoninterview durch unsere 
	 Partnerschule erforderlich)

•	 theoretische oder praktische Vorkenntnisse 
	 im gewünschten Praktikumsbereich sind 
	 von Vorteil

•	 Anmeldung mindestens 6 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Flexibilität und Offenheit im Bezug auf eine 
	 völlig fremde Kultur

Programmbeschreibung Arbeitspraktikum 
und Sprachkurs
Kursdauer: 4–24 Wochen (mindestens 2 
Wochen Sprachkurs)
Kursstärke: in der Regel ca. 6, max. 14 
Teilnehmer
Unterkunft: Wohngemeinschaft mit anderen 
Sprachstudenten
Praktikumsbereiche: Finance/Investment, 
Computer/IT, Engineering, Event Management, 
Hotels/Tourism, Human Resources, Marketing, 
Non-Profit, Sports/Recreation (weitere Bereiche 
auf Anfrage)

Termine
Anreise/Abreise: Samstag oder Sonntag, 
Abreise gleicher Tag wie Anreise 
Kursbeginn: 07.11./05.12.2011/02.01/30.01./ 
27.02./26.03./23.04./21.05./18.06./16.07./
13.08./10.09./08.10./05.11./03.12.2012. Andere 
Anfangstermine nach Absprache.
Kein Unterricht: 10.11./25.12.2011/01.01./
26.01./20.02./08.03./01.04./06.04./02.08./
10.08./15.08./19.08./02.10./24.10./26.10./13.11./
15.11./28.11./ 25.12.2012. 
Ausgefallener Unterricht wird nicht nachgeholt.

Taj Mahal – Das Wahrzeichen Indiens

New Delhi
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Jana Moenkedieck verbrachte 12 
Wochen mit Sprachkurs und 
Freiwilligenarbeit in INDIEN:

"Wer einen Aufenthalt in Indien plant, 
muss sich darüber im Klaren sein, dass 
Indien eine Herausforderung ist. Das 
Leben dort ist aufgrund der Kultur und 
der großen Armut komplett anders, als 
man es hier in Deutschland gewöhnt ist. 
Ich kann dieses Programm in Indien nur 
weiterempfehlen, da es für mich eine 
wunderbare Erfahrung war. Nicht nur 
Indien und die Arbeit, sondern auch die 
Menschen, die ich in Indien kennengelernt 
habe."

Indien

Delhi

Himachal 
Pradesh

Goa

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – DEL-P

•	 Unterricht (inkl. Einstufungstest)

•	 Lehrmaterial

•	 Praktikumsvermittlung

•	 Betreuung während des Praktikums

•	 Teilnahmebescheinigung des Praktikumsbetriebs

	 und der Sprachschule

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

Neben Englisch bietet unsere Partnerschule auch 

Hindi-Unterricht an! Jeden Monat findet ein kostenlo-

ser „Survival Hindi“-Kurs statt. Sie werden feststellen, 

dass im Alltag schon Grundkenntnisse der Sprache 

einen großen Unterschied machen können.

UNSER TIPP

PREISE SPRACHKURS 
ENGLISCH & PRAKTIKUM

2 WO + 2–4 WO 
PRAKTIKUM

2 WO + 5–11 WO 
PRAKTIKUM

2 WO + 12 WO  ODER MEHR
PRAKTIKUM

DEL-P 850 € 990 € 1.160 €

PREISE UNTERKUNFT

Einzelzimmer Apartment mit geteiltem Bad / 
Küche pro Woche

140 €

Hochsaisonzuschlag vom 01.04.–30.09.2012 
pro Woche

20 €

Unterkunftsvermittlung einmalig 65 €

Zusatzübernachtung 20 €

SONSTIGES

2 Verlängerungswochen Sprachkurs Englisch 320 €

4-wöchiger Hindi-Kurs mit 15 UStd./Woche 495 €

Flughafentransfer (bei Ankunft und Abreise) 60 €

Wenn Sie einen Auslandsaufenthalt mit sozi-
alem Engagement verbinden möchten, sind 
Sie in Indien genau richtig!

HIM-VOL-P + GOA-VOL-P		

Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich in 
Himachal Pradesh oder Goa

Ob beim Unterrichten in der Schule oder der 
Kinderbetreuung in einem Day Care Center – 
hier werden alle helfenden Hände dringend 
gebraucht! Gleichzeitig erleben Sie das Land 
intensiver als Touristen das üblicherweise können.

In Himachal Pradesh oder Goa können Sie sich 
in den verschiedensten Bereichen engagieren:  
Primary School Teaching, Child Care Centres &  
Orphanages, Schools for Mentally Challenged 
Students, Renovation and Decoration of School 
Buildings, Computer Education, Women Empo-
werment Initiatives etc.

Himachal Pradesh: Die Region am Fuße des 
Himalaya besticht durch milde Sommer und eine 
reizvolle Landschaft - exotische Täler, grüne Berg-
hänge, verschneite Berggipfel und rauschende 
Bäche. Zudem verfügt sie über eine gut ent-
wickelte Infrastruktur und ein reiches kulturelles 

Erbe. Das Freiwilligencamp liegt nur ca. 30 km  
von Dharamsala, dem Wohnsitz des Dalai Lama, 
entfernt. 

Goa: Der kleinste Bundesstaat Indiens ist berühmt 
für seine herrlichen Strände. Das Freiwilligen-
camp befindet sich im Süden Goas in der Nähe 
des palmenbestandenen Majorda-Strandes. Hier 
können Sie Gutes tun und in Ihrer Freizeit das 
liberale Strandleben Goas genießen sowie die 
Küche und Kultur der ehemaligen portugiesischen 
Kolonie entdecken. 

Gruppenfoto in der Sprachschule
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Teilnahmevoraussetzungen

•	 Alter: mindestens 18 Jahre

•	 mindestens Mittelstufenkenntnisse Englisch 
	 (B1, kostenloser Einstufungstest durch die 
	 Carl Duisberg Centren erforderlich)

•	 einschlägige Vorerfahrungen sind von 
	 Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich

•	 Anmeldung mindestens 8 Wochen vor 
	 Programmbeginn

•	 Motivation, Offenheit und Flexibilität in 
	 Bezug auf den Einsatzbereich sowie eine 
	 völlig fremde Kultur

Programmbeschreibung Freiwilligenarbeit
Programmdauer: 4–12 Wochen 
Unterkunft: Wohngemeinschaft mit anderen 
Volunteers, Mehrbettzimmer

Termine
Anreise/Abreise: Montag/Sonntag
Starttermine: 09.01./06.02./05.03./02.04./ 

30.04./28.05./18.06. (nur Himachal Pradesh)/ 
25.06./09.07. (nur Himachal Pradesh )/23.07./

06.08. (nur Himachal Pradesh )/20.08./17.09./ 
15.10./12.11./10.12.2012

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – HIM-VOL-P

•	 Vermittlung in ein Freiwilligenprojekt

•	 Betreuung während des Programms

•	 Flughafentransfer in Neu Delhi bei An- und Abreise

•	 Transport von Neu Delhi nach Jaipur und Himachal Pradesh und zurück

•	 1 Übernachtung im Guesthouse/Hotel in Neu Delhi

•	 3-tägiges Orientation-Seminar in Jaipur mit Gastfamilienunterkunft

•	 2-tägige Himalaya-Trekking-Tour inklusive Vollverpflegung und Übernachtung

•	 2-tägige Tour nach Amritsar inklusive Halbpension und Übernachtung (nur bei einer Programmdauer von 

	 mindestens 8 Wochen)

•	 Wahlweise Yoga-Workshop oder indischer Kochkurs vor Ort

•	 Unterkunft in Mehrbettzimmern im Volunteer Camp

•	 Vollverpflegung an den Arbeitstagen und während der Orientation

•	 An den Arbeitstagen Transport vom Camp zu den Freiwilligenprojekten und zurück

•	 Unterstützung durch Übersetzer (Englisch) vor Ort

•	 Optional: Tagestour zum Taj Mahal (gegen Gebühr vor Ort buchbar)

	

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN – GOA-VOL-P

•	 Vermittlung in ein Freiwilligenprojekt

•	 Betreuung während des Programms

•	 Flughafentransfer in Mumbay bei An- und Abreise

•	 Transport von Mumbay nach Goa und zurück 

•	 2-tägige Adventure Tour mit Wanderungen und Übernachtung

•	 2-tägiges Yoga- und Meditationsseminar in Goa

•	 2-tägiges Orientation-Seminar in Goa

•	 Unterkunft in Mehrbettzimmern im Volunteer Camp

•	 Vollverpflegung an den Arbeitstagen und während der Orientation

•	 An den Arbeitstagen Transport vom Camp zu den Freiwilligenprojekten und zurück

•	 Unterstützung durch Übersetzer (Englisch) vor Ort

Für dieses Programm benötigen Sie ein Visum. Nähere Informationen dazu finden Sie unter 

www.carl-duisberg-auslandspraktikum.de.

VISUMSPFLICHT!

Die klimatischen Verhältnisse von 
Himachal Pradesh und Goa – und damit 
auch die besten Reisezeiten – sind sehr 
unterschiedlich. Sprechen Sie deshalb 
Ihre Reiseplanung vor der Buchung mit 
uns ab, wir beraten Sie gern. 

Kurzzeitprogramm: 
Soviel Zeit haben Sie nicht? Kein Pro-
blem: In Himachal Pradesh sind Helfer 
auch für einen kürzeren Zeitraum von 2 
oder 3 Wochen sehr willkommen! Hierbei 
packen Sie hauptsächlich bei Reparatur- 
oder Gebäudeverschönerungsarbeiten 
mit an, können sich aber auch in Bezug 
auf das wichtige Thema Education 
einbringen.  

30Plus-Programm: 
Sie möchten sich als Freiwillige(r) 
engagieren und haben die 30 bereits 
überschritten? Da sind Sie nicht allein. 
Im Rahmen des 30Plus-Programms wird 
den Ansprüchen und Bedürfnissen von 
30–65-Jährigen Rechnung getragen: 
Die Unterkünfte sind komfortabler,  die 
Unterbringung erfolgt in Ein- und Zwei-
bettzimmern, und Sie sind umgeben von 
anderen Freiwilligen ähnlichen Alters. 
Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkei-
ten in Himachal Pradesh und Goa.

Nähere Informationen zu diesen 
Programmen erhalten Sie unter 
praktika@cdc.de oder 
Tel. 0221/16 26-315.

PREISE FREIWILLINGENPROGRAMM 4 WO 8 WO VERL. WO

HIM-VOL-P 1.195 € 1.695 € 235 €

GOA-VOL-P 1.295 € 1.995 € 285 €

Arbeit mit Kindern – Ihr Einsatz kommt an!
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CARL DUISBERG CENTREN
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
 +49 (0)221/16 26-266
 +49 (0)221/16 26-256
 info@cdc.de
www.cdc.de
Besuchen Sie uns bei Facebook: 
www.facebook.com/cdc.de

KÖLN

Berlin

München

Radolfzell am Bodensee

Hannover

Rhein-Main

Saarbrücken

Unsere Standorte
Carl Duisberg Centren
Wir sind deutschlandweit für Sie da – auch in Ihrer Nähe

Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstraße 64 • 10117 Berlin 
 +49 (0)30/20 88 644-11
 +49 (0)30/20 88 644-29
 berlin@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hannover
Rathenaustraße 9 • 30159 Hannover 
 +49 (0)511/36 39 04
 +49 (0)511/32 58 88
 hannover@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Köln
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
 +49 (0)221/16 26-266
 +49 (0)221/16 26-256
 info@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum München
Pfänderstraße 6–10 • 80636 München 
 +49 (0)89/12 66 46-13
 +49 (0)89/12 66 46-46
 muenchen@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 • 78315 Radolfzell 
 +49 (0)7732/92 01-14
 +49 (0)7732/92 01-92
 radolfzell@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Rhein-Main
Frankfurter Str. 99 • 63263 Neu-Isenburg 
 +49 (0)6102/32 92 98
 +49 (0)6102/32 78 45 
 rhein-main@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Saarbrücken
Mecklenburgring 1 • 66121 Saarbrücken
 +49 (0)681/81 909-104
 +49 (0)681/81 909-113
 saarbruecken@cdc.de
www.cdc.de

Carl Duisberg Centren – 50 Jahre Bildung ohne Grenzen

Besuchen Sie unsere Website www.cdc.de oder 
rufen Sie uns direkt an. Tel. 0221/16 26-266
Besuchen Sie uns bei Facebook: www.facebook.com/cdc.de

Die Carl Duisberg Centren sind ein führender 
Dienstleister im Bereich der internationalen Aus- 
und Weiterbildung. Unter dem Motto „Bildung 
ohne Grenzen“ richten wir unsere vielfältigen 
Programme zur sprachlichen, fachlichen und 
interkulturellen Bildung an deutsche und aus-
ländische Kunden. 

Das Team der Carl Duisberg Centren, die 1962 
gegründet wurden, umfasst ca. 200 festange-
stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und 
Ausland. Darüber hinaus gehören zum Netzwerk 
eine Vielzahl von freiberufl ichen Trainern, Partnern 

und Experten sowie hochrangige Kooperations-
partner aus Bildung und Wissenschaft. 

Unser verlässlich hoher Produktstandard, den 
wir kontinuierlich weiterentwickeln, garantiert 
nachhaltige Bildungserfolge und die Zufrieden-
heit unserer Kunden. Um dies zu gewährleis-
ten, unterziehen wir uns einer regelmäßigen 
Qualitätskontrolle. Die Unternehmensbereiche 
Sprachkurse, Sprachreisen und Internationale 
Schulprogramme sind zudem nach DIN EN ISO 
9001 zertifi ziert. Gerne informieren wir Sie näher 
über unsere Programme. 

Carl Duisberg Study, Work & Volunteer –
Was unsere Teilnehmer sagen

Vancouver

San Francisco
Toronto

Montréal Dublin
London

KANADA

USA

IRLAND

GB

Christina Johnscher

Joana Reyes-Alt 

absolvierte ein 
Praktikum bei einer 
Kongressagentur in 
Vancouver
„Es hat ALLES super 
geklappt. Schule war 
gut, Praktikum war 

super und meine Familie war der 
HAMMER! Jederzeit wieder!"

Marion Rehm

nahm am Freiwilligenprogramm in Toronto teil
„Das Freiwilligenprogramm in Toronto war eine tolle Zeit 
und eine riesige Erfahrung für mich. Die Arbeit in der 
Residenz für alte Menschen hat mir sehr viel Spaß gemacht. 
Meine Englischkenntnisse konnte ich praktisch umsetzen. 
Außerdem war ich sehr beeindruckt von der kulturellen 
Vielfalt in Toronto."

machte ein Praktikum 
im Bereich Human 
Resources in Dublin
„My 4-month internship 
in Dublin has given me 
a comprehensive under-
standing of Irish culture 

and society, while gaining valuable work 
experience and improving my English 
language skills. Going to the language 
school was a very good start and my host 
family was lovely and very friendly. At work 
I felt welcomed from the very beginning, 
like a true member of staff . It was a great 
experience to intern in this wonderful 
country, I would highly recommend this 
programme."

Verantwortlich für dieses Programm: Bianca Fleischer
Wir bedanken uns für die Bereitstellung von Bildmaterial bei: 
Canadian Tourist Commission, Whistler Tourist Authority, 
Irish Tourist, Authority, Canon Creative Park, British Tourist Authority, 
Australian Tourist Authority, Fotolia, New Zealand Tourist Authority, 
Partnerschulen und Kursteilnehmern.



Bildungsangebote der Carl Duisberg Centren

cdc.de

Carl Duisberg Centren 
Intertraining & Consult GmbH
Sprachreisen
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289 • Fax 0221/16 26-217
E-Mail	sprachreisen@cdc.de
www.cdc.de

Für Jugendliche
•	 Schüleraustausch und High School 
	 Year weltweit
•	 Boarding School Program
•	 Schülersprachreisen
•	 Familiensprachreisen
•	 Englisch Sprachcamps in Radolfzell am 
	 Bodensee
•	 Deutschkurse für Jugendliche
•	 Schulbesuch in Deutschland

 Für Erwachsene
•	 Sprachreisen
•	 Auslandspraktika, Freiwilligenarbeit 
	 und Work & Travel
•	 Fremdsprachkurse
•	 Prüfungsvorbereitung
•	 Sprachprüfungen
•	 Deutsch als Fremdsprache
•	 Studium in Deutschland
•	 Open University

Für Firmen
•	 Fremdsprachentraining
•	 Interkulturelles Training
•	 Sprachreisen für Fach- und Führungskräfte
 
Für Institutionen
•	 Professional Training Programs
•	 Management Training
•	 Hochschulprogramme
•	 Internationales Consulting

Großbritannien
Irland
USA
Kanada
Südafrika
Australien
Neuseeland
China
Indien
Spanien/Italien

Auslandspraktikum
Kurzstudium

Freiwilligenarbeit
Work & Travel
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Study, Work & Volunteer – Anmeldung	 2012

Bitte ausfüllen und einsenden an: 
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH  Abt. Sprachreisen
Hansaring 49–51  50670 Köln  Tel. 0221/16 26-289  Fax -217  sprachreisen@cdc.de  www.cdc.de

Anmeldung zum Programm 

Programmbezeichnung

Kurs-/Praktikumsort

Kursbeginn						       Praktikumsbeginn

Kursdauer							        Praktikumsdauer

Gesamtpreis

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 Ja,  Abflugort							             oder			 

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein
	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 untere Mittelstufe			   	 obere Mittelstufe
	 Mittelstufe					    	 fortgeschritten

Rechnung an
	 Privatanschrift				   	 Geschäftsadresse

	

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam 
geworden? Durch

	 einen Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde
	 Internet					     	 Sonstiges

Kontaktadresse für den Notfall

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

Handy-Nr.

E-Mail

Beruf

Nationalität							       Geb.-Datum

Reisepass-Nr.							           gültig bis:

Geschlecht		 	 männlich			   	 weiblich

Die kompletten Bewerbungsunterlagen für das Praktikum 
inkl. Sprachtest

	 liegen Ihnen bereits vor
	 liegen dieser Anmeldung bei 		  	 folgen noch

Fragen zur Privatunterkunft
Sind Sie Raucher?									         	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit
Kleinkindern angenehm?							       	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft angenehm?		 	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)		  	 ja		  	 nein

Welche?

Sonstiges

Besondere Interessen/Hobbies

Unterkunft 
(bitte beachten Sie die Angaben auf der jeweiligen Katalogseite)

	 ich benötige keine Unterkunft 	 	 Privatunterkunft (Gastfamilie)
	 Alternative Unterkunft

Unterkunftsart (lt. Katalog):

Verpflegung (lt. Katalog):

Datum/Unterschrift 
des Teilnehmers ✗

MIT MEINER UNTERSCHRIFT ERKENNE ICH DIE REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN AN

FAX: 0221/16 26–217
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
nach Maßgabe folgender Regelungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen 
gesetzlicher Vertreter schuldhaft falsche oder unvoll-
ständige Angaben über folgende vertragswesentlichen 
Umstände: Personenstandsangaben (Alter, Staatsange-
hörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des Schülers, Ver-
schlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörun-
gen, gemacht haben oder schuldhaft ihrer vertraglichen 
Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.
b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entspre-
chenden Umstände bei Vertragsabschluss nicht bekannt 
waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe 
keine Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, ins-
besondere von Informationspflichten ursächlich oder 
mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer 
Leistungen ist nur zulässig, soweit entsprechende Durch-
schnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfä-
cher in der Ausschreibung oder in sonstiger Weise als 
Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder 
deren Beauftragte voraus, es sei denn, der Verstoß oder 
das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
des Teilnehmers eine sofortige Kündigung des Vertrages 
durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der 
Anspruch von CDC auf den vereinbarten Gesamtpreis 
bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den 
CDC selbst an Aufwendungen erspart oder der an CDC 
von örtlichen Partnern und Leistungsträgern zurück-
erstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall 
eine nachprüfbare Abrechnung. Dem Schüler und/oder 
dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen 
gegen diese Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflich-
tung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit CDC wie folgt 
konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende 
Mängel unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC 
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC hat keine 
örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für 
Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen zuständig sind. 
Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet 
unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kün-
digen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zuläs-
sig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne 
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf 
es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 

(z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 
von CDC sind. CDC haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen 
während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Orga-
nisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige 
Haftung von CDC aus der Verletzung von Vermittler-
pflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Been-
digung der Reise geltend zu machen. Die Geltendma-
chung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter der 
nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzö-
gerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, 
wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 
d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung von CDC oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise nach 
den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder CDC die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühes-
tens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Gemeinschaften, in dem die Reise ange-
boten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie 
über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrich-
ten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
keine Besonderheiten in der Person des Kunden und 
eventueller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörig-
keit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, even-

tuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von 
Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. 
Dies gilt nicht, wenn CDC nicht, unzureichend oder 
falsch informiert hat. 
12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt-
unternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist CDC ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie 
den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird CDC den 
Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemesse-
nen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
Liste der Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 
Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist 
auf der Internet-Seite von CDC abrufbar und in den 
Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und CDC findet ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen 
Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abding-
baren Bestimmungen internationaler Abkommen, die 
auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden 
ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, 
nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der 
EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger 
sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die 
entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, 
Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, 
sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Bianca Fleischer
Wir bedanken uns für die Bereitstellung von 
Bildmaterial bei: Canadian Tourist 
Commission, Whistler Tourist Authority, Irish Tourist 
Authority, Canon Creative Park, British Tourist Authority, 
Australian Tourist Authority, Fotolia, New Zealand Tourist 
Authority, Partnerschulen und Kursteilnehmern.

REISEBEDINGUNGEN FÜR SPRACHREISEN 
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. September 2011)
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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden 
und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining 
& Consult GmbH – nachstehend „CDC“ genannt - zu 
Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig 
durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich 
schriftlich erfolgen. Es wird empfohlen, das Buchungsfor-
mular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder 
per Fax an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem 
Buchungsformular bietet der Kunde CDC den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang 
der schriftlichen Annahmeerklärung (Buchungsbestäti-
gung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung 
des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 10 
% des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Rei-
sebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 
8. genannten Grund abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reise-
leistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 
gegeben ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des 
Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruchnahme der 
Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunter-
lagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung, obwohl CDC zur Erbringung der vertrag-
lichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein 
gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht 
des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder 
der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend 
wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin 
mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung füh-
renden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC nicht 
vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maß-
gabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
CDC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren 

gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt wer-
den.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC 
verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat CDC den Kunden unverzüglich nach Kenntnis 
von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhun-
gen sind nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden 
zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der 
Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus 
ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die zuvor 
genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung 
von CDC über die Preiserhöhung diesem gegenüber 
geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /
Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber CDC 
unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. 
Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert CDC den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt 
nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 
zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Reisepreis verlangen. 
4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich 
gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbar-
ten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und 
gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 		 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise							       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
CDC nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die 
von ihr geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu for-
dern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa 
ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderwei-
tigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 
b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, welches durch 
die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird 
ausdrücklich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserück-
trittskostenversicherung, einer Reisekrankenversiche-

rung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten 
einer Rückführung für den Fall der Krankheit oder eines 
Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Rei-
seziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine 
Umbuchung möglich und wird auf Wunsch des Kunden 
dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den 
Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten Stor-
nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß 
Ziffer 5. zu den dort festgelegten Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfü-
gige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Rücktritts durch CDC muss deutlich in der 
konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten 
Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung anzugeben 
oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben 
zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn fest-
steht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubie-
ten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser 
gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und 
Gebräuche des Gastlandes respektiert. CDC kann den 
Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von CDC oder 
deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in 
Betracht, wenn der Teilnehmer gegen die ihm bekannt 
gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt 
bezüglich Drogen, Alkohol und das Lenken von Kraftfahr-
zeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen Bil-
dungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die 
Mitarbeiter der Sprachschulen und die Unterkunftsgeber, 
sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und 
namens und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag 
zu kündigen.

REISEBEDINGUNGEN FÜR SPRACHREISEN 
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. September 2011)

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in 
diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Druckle-
gung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis 
zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachli-
chen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, 
die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. 
Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor Ver-
tragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entspre-
chen ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und sind 

für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns 
jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen 
vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises  
vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbst-
verständlich informieren: 

•	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt 
angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der Beför-
derungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröf-
fentlichung des Prospektes zulässig.

•	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die 
vom Kunden gewünschte und im Prospekt angebotene 
Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher tourist-
ischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospektes verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages 
gelten, soweit wirksam vereinbart, die Bestimmungen 
über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

W
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Anmeldung zum Programm 

Programmbezeichnung

Kurs-/Praktikumsort

Kursbeginn						       Praktikumsbeginn

Kursdauer							        Praktikumsdauer

Gesamtpreis

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 Ja,  Abflugort							             oder			 

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein
	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 untere Mittelstufe			   	 obere Mittelstufe
	 Mittelstufe					    	 fortgeschritten

Rechnung an
	 Privatanschrift				   	 Geschäftsadresse

	

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam 
geworden? Durch

	 einen Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde
	 Internet					     	 Sonstiges

Kontaktadresse für den Notfall

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

Handy-Nr.

E-Mail

Beruf

Nationalität							       Geb.-Datum

Reisepass-Nr.							           gültig bis:

Geschlecht		 	 männlich			   	 weiblich

Die kompletten Bewerbungsunterlagen für das Praktikum 
inkl. Sprachtest

	 liegen Ihnen bereits vor
	 liegen dieser Anmeldung bei 		  	 folgen noch

Fragen zur Privatunterkunft
Sind Sie Raucher?									         	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit
Kleinkindern angenehm?							       	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft angenehm?		 	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)		  	 ja		  	 nein

Welche?

Sonstiges

Besondere Interessen/Hobbies

Unterkunft 
(bitte beachten Sie die Angaben auf der jeweiligen Katalogseite)

	 ich benötige keine Unterkunft 	 	 Privatunterkunft (Gastfamilie)
	 Alternative Unterkunft

Unterkunftsart (lt. Katalog):

Verpflegung (lt. Katalog):

Datum/Unterschrift 
des Teilnehmers ✗

MIT MEINER UNTERSCHRIFT ERKENNE ICH DIE REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN AN

FAX: 0221/16 26–217
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
nach Maßgabe folgender Regelungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen 
gesetzlicher Vertreter schuldhaft falsche oder unvoll-
ständige Angaben über folgende vertragswesentlichen 
Umstände: Personenstandsangaben (Alter, Staatsange-
hörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des Schülers, Ver-
schlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörun-
gen, gemacht haben oder schuldhaft ihrer vertraglichen 
Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.
b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entspre-
chenden Umstände bei Vertragsabschluss nicht bekannt 
waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe 
keine Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, ins-
besondere von Informationspflichten ursächlich oder 
mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer 
Leistungen ist nur zulässig, soweit entsprechende Durch-
schnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfä-
cher in der Ausschreibung oder in sonstiger Weise als 
Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder 
deren Beauftragte voraus, es sei denn, der Verstoß oder 
das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
des Teilnehmers eine sofortige Kündigung des Vertrages 
durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der 
Anspruch von CDC auf den vereinbarten Gesamtpreis 
bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den 
CDC selbst an Aufwendungen erspart oder der an CDC 
von örtlichen Partnern und Leistungsträgern zurück-
erstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall 
eine nachprüfbare Abrechnung. Dem Schüler und/oder 
dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen 
gegen diese Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflich-
tung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit CDC wie folgt 
konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende 
Mängel unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC 
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC hat keine 
örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für 
Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen zuständig sind. 
Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet 
unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kün-
digen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zuläs-
sig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne 
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf 
es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 

(z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 
von CDC sind. CDC haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen 
während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Orga-
nisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige 
Haftung von CDC aus der Verletzung von Vermittler-
pflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Been-
digung der Reise geltend zu machen. Die Geltendma-
chung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter der 
nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzö-
gerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, 
wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 
d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung von CDC oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise nach 
den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder CDC die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühes-
tens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Gemeinschaften, in dem die Reise ange-
boten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie 
über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrich-
ten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
keine Besonderheiten in der Person des Kunden und 
eventueller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörig-
keit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, even-

tuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von 
Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. 
Dies gilt nicht, wenn CDC nicht, unzureichend oder 
falsch informiert hat. 
12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt-
unternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist CDC ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie 
den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird CDC den 
Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemesse-
nen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
Liste der Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 
Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist 
auf der Internet-Seite von CDC abrufbar und in den 
Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und CDC findet ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen 
Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abding-
baren Bestimmungen internationaler Abkommen, die 
auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden 
ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, 
nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der 
EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger 
sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die 
entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, 
Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, 
sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Bianca Fleischer
Wir bedanken uns für die Bereitstellung von 
Bildmaterial bei: Canadian Tourist 
Commission, Whistler Tourist Authority, Irish Tourist 
Authority, Canon Creative Park, British Tourist Authority, 
Australian Tourist Authority, Fotolia, New Zealand Tourist 
Authority, Partnerschulen und Kursteilnehmern.

REISEBEDINGUNGEN FÜR SPRACHREISEN 
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. September 2011)
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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden 
und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining 
& Consult GmbH – nachstehend „CDC“ genannt - zu 
Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig 
durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich 
schriftlich erfolgen. Es wird empfohlen, das Buchungsfor-
mular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder 
per Fax an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem 
Buchungsformular bietet der Kunde CDC den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang 
der schriftlichen Annahmeerklärung (Buchungsbestäti-
gung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung 
des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 10 
% des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Rei-
sebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 
8. genannten Grund abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reise-
leistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 
gegeben ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des 
Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruchnahme der 
Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunter-
lagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung, obwohl CDC zur Erbringung der vertrag-
lichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein 
gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht 
des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder 
der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend 
wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin 
mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung füh-
renden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC nicht 
vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maß-
gabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
CDC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren 

gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt wer-
den.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC 
verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat CDC den Kunden unverzüglich nach Kenntnis 
von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhun-
gen sind nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden 
zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der 
Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus 
ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die zuvor 
genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung 
von CDC über die Preiserhöhung diesem gegenüber 
geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /
Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber CDC 
unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. 
Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert CDC den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt 
nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 
zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Reisepreis verlangen. 
4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich 
gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbar-
ten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und 
gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 		 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise							       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
CDC nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die 
von ihr geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu for-
dern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa 
ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderwei-
tigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 
b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, welches durch 
die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird 
ausdrücklich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserück-
trittskostenversicherung, einer Reisekrankenversiche-

rung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten 
einer Rückführung für den Fall der Krankheit oder eines 
Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Rei-
seziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine 
Umbuchung möglich und wird auf Wunsch des Kunden 
dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den 
Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten Stor-
nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß 
Ziffer 5. zu den dort festgelegten Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfü-
gige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Rücktritts durch CDC muss deutlich in der 
konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten 
Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung anzugeben 
oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben 
zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn fest-
steht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubie-
ten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser 
gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und 
Gebräuche des Gastlandes respektiert. CDC kann den 
Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von CDC oder 
deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in 
Betracht, wenn der Teilnehmer gegen die ihm bekannt 
gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt 
bezüglich Drogen, Alkohol und das Lenken von Kraftfahr-
zeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen Bil-
dungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die 
Mitarbeiter der Sprachschulen und die Unterkunftsgeber, 
sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und 
namens und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag 
zu kündigen.

REISEBEDINGUNGEN FÜR SPRACHREISEN 
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. September 2011)

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in 
diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Druckle-
gung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis 
zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachli-
chen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, 
die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. 
Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor Ver-
tragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entspre-
chen ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und sind 

für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns 
jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen 
vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises  
vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbst-
verständlich informieren: 

•	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt 
angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der Beför-
derungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröf-
fentlichung des Prospektes zulässig.

•	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die 
vom Kunden gewünschte und im Prospekt angebotene 
Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher tourist-
ischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospektes verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages 
gelten, soweit wirksam vereinbart, die Bestimmungen 
über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.
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